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Gültig ab 01,01.2026
Die Gemeindevertretung der Ortsgemeinde Tweng hat in ihrer Sitzung am 16.12.2025 wie folgt beschlossen und abgeändert:

T^)| Die Gemeindesteuern werden für das Jahr 2026 wie folgt festgelegt:
a) Grundsteuer von land- u. forstwirtschaf. Betr. - A

Grundsteuervon Grundstücken nach dem Steuermessbetrag - B

c) Kommunalsteuer

d) Tourismusförderungsfonds It. LGBI.i.d.g.F.

f) Nachtigungsabgabeab01.05.2025

Einheitlich für alle Beherberger - Sommer und Winter ab 01.05.2025

(Beschluss durch Tourismusverband)

f1) Mobilitätsabgabe ab 01.05.2025 bis 30.04.2027 (ab 01.05.2027 1,10€ gem. Landesabgabe)
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g) besondere Nächtigungsabgabe für Ferienwohnungen gültig bis 31.12.2026

Wohnungen bis 40 m', Faktor 200

Wohnungen 40 m2 bis 70 m', Faktor 260

Wohnungen - mehr als 70 m2 bis 100 m2, Faktor 300

Wohnungen - mehr als 100 m2 bis 130 m2, Faktor 360

Wohnungen - über 130 m2, Faktor 380

h) besondere Nächtigungsabgabe für dauernd abgestellte Wohnwägen

i) Zweitwohnsitzabgabe für Ferienwohnungen bis 31.12.2026

Wohnungen bis 40 m2

Wohnungen 40 m2 bis 70 m2

Wohnungen - mehr als 70 m' bis 100 m'

Wohnungen - mehr als 100 m2 bis 130 m2,

Wohnungen - über 130 m'

2.) IGemeindegebühren:
a) Gemeindeverwaltungsabgabe It. Gde. Abgabenverordnung LGBL. 15/2023 idgF.

b) Kommisslonsgebühren It. Verordnung LGBI. 15/2023 idgF.

c) Friedhofsgebühren

Einzelgrab

Doppelgrab

Familiengrab

d) Gebühren für Abwasserbeseitigung

laufende Gebühr je m3 - Obertauern

laufende Gebühr je m3 - Tweng

Wasserzähler Miete bis 4m' 1/4 jährlich

Interessentenbeiträge/ Punkt der Punktebewertungsverordnung

e) Wassergebühr Tweng
laufende Gebühr je m3

f) Anschlussgeb.Wasser Tweng pro Haus (Sockelbeitrag für jedes Haus / Hotel)
^us. pro Bett Privathaushalt (Privatzimmer, Ferienwohnung)

zus. sonstige Objekte pro Punkt nach der Kanalpunkte Erhebung Z.B Hotel / Appartementh.

g) Sperrstundenagbgabe It. LGBI. 56/2001 idgF.

h1) Müllgebühren pro entleerte Gefäßeinheiteinheit: (Liter)-Talort

Für alle nicht gewerbliche Objekte mit 4 wöchiger Entleerung

60 Liter Tonne

80 Liter Tonne

90 Liter Tonne

110 Liter Tonne

120 Liter Tonne

240 Liter Tonne

360 Liter Tonne

770 Liter Container
1100 Liter Container

110 Liter Müllsäcke
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h2) Müllgebühren für alle gew. Betriebe und Objekte ohne vierwöchiger Entleerung

a) Bereitstellungsgebühr:

Je Kanalanschlusspunkt pro Quartal

b) Leistungsgebühr

60 Liter Tonne

80 Liter Tonne

90 Liter Tonne

110 Liter Tonne

120 Liter Tonne

240 Liter Tonne

360 Liter Tonne

770 Liter Container

1100 Liter Container

110 Liter Müllsäcke

3.) Privatrechtliche Entgelte:
Kindergartengebühren (pro Kind):
Essenskosten pro Tag und Kind
Letztes KG Jahr - halbtags (vormittag gratis)
Letztes KG Jahr - ganztags (für Nachmittag)

Kinder über 3 Jahre für 20 Wochenstunden (die am 01.09. das 3 Lebensjahr vollendet haben)

Kinder über 3 Jahre für 20 Wochenstunden - Elternbeitragsers. Land (§ 46a S.KBBG) bis 30.08.2025

Kinder über 3 Jahre ab 21 - 40 Wochenstunden (Essenskosten nicht enthalten)

KIainkindgruppe (pro Kind)
Kinder unter 3 Jahren bis 12:00 Uhr
Kinder unter 3 Jahren bis 14:00 Uhr (Essenskosten nicht enthalten)
Kinder unter 3 Jahren bis 16:00 Uhr (Essenskosten nicht enthalten)

Volksschulgebühren (pro Kind)
Essenskosten pro Tag und Kind
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